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Information des behördlichen Datenschutzbeauftragten im Schulamtsbezirk Lörrach zum Datenschutz an Schulen 

Das „Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ 
Die „informationelle Selbstbestimmung“ gehört zum allgemeinen Persönlichkeitsrecht - dem 
Persönlichkeitsschutz, welches sich aus den Grundrechten1 der freien Entfaltung der Persön-
lichkeit und der Menschenwürde ergibt. 
 

Die Begriffe „informationelle Selbstbestimmung“ oder „Persönlichkeitsrecht“ fin-
det man nicht im Grundgesetz. Im sogenannten „Volkszählungsurteil“ hat das 
Bundesverfassungsgericht aus dem allgemeinen Persönlichkeitsschutz die 
Grundsätze über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung abgeleitet. 
Ein grundlegendes Element des allgemeinen Persönlichkeitsrechts ist dabei 
die Selbstbest immung. Nur wer sich frei Bewegen und seinen Alltag 
selbstbestimmt gestalten kann, ist auch in der Lage, seine Individualität 
auszuleben.  

Und was hat das ganze jetzt mit Datenschutz zu tun? Die definierte 
Selbstbestimmung umfasst, über die Verwendung der eigenen perso-
nenbezogenen Daten zu entscheiden. 

Der Leitsatz für „informationelle Selbstbestimmung“ i.S.d. der DSGVO lau-
tet daher:  

„Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur mögl ich,  
wenn eine Einwil l igung oder Rechtsvorschrif t  dies zulässt.“  

Ohne die Einwilligung des Betroffenen dürfen Daten nur erhoben werden, wenn eine 
Rechtsvorschrift dies ermöglicht und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass überwiegende schutz-
würdige Interessen des Betroffenen dabei beeinträchtigt werden. 

Grundrechte dienen u.a. auch der Abwehr hoheitlicher Eingriffe. Bei jeder staatlichen Maßnahme 
(auch in der Schule) muss daher der Schutzbereich eines Grundrechts beachten und geprüft werden. 

Angesichts neuer Technologien, Pandemien, veränderte Lebensweisen erscheint die Prüfung des 
allgemeinen Persönlichkeitsrechts immer schwieriger oder undurchsichtiger.  
Die Regelungen der EU-DSGVO und die Landesgesetze bestimmen den Rahmen und sollen so das 
„Recht auf informationelle Selbstbestimmung“ sicherstellen. 

 

                                            
1 Art. 2 Abs. 1 GG und Art. 1 Abs. 1 GG 
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